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Aus der Arbeit der politischen
Frauengruppen
Schon vor der Einführung des Frauen-
stimm- und -Wahlrechtes wurde ab und zu
die Frage gestellt, ob bei dessen Verwirk-
lichung die politischen Frauengruppen wei-
terbestehen sollten. Manche befürworteten
eine Auflösung und vertraten die Meinung,
als gleichberechtigte Stimmbürger würden
die Frauen besser in die politischen Par-
teien eintreten, um gemeinsam mit den
Männern die zu lösenden Aufgaben an-
zupacken.
Inzwischen ist die politische Gleichberech-
tigung verwirklicht worden und es hat
sich gezeigt, dass die Frauengruppen ihre
Daseinsberechtigung keineswegs verloren
haben. Im Gegenteil. Sie konnten ihre Ak-
tivität ausweiten. Einerseits sind sie eine
gute Einstiegsmöglichkeit in die Politik,
die bis vor kurzem den Frauen verschlos-
sen war. Unter sich fühlen sich die Neu-
linge unbefangener, sie haben weniger
Hemmungen, sich in Diskussionen zu äus-
sern als in einem Kreis von Männern, von
denen sie — häufig zu Unrecht — anneh-
men, es handle sich um lauter kompetente
Kenner. Anderseits werden den Frauen
im aligemeinen in den Kreis- und Orts-
Parteien noch nicht die gleichen Chancen
eingeräumt. Der Kampf um aussichtsreiche
Listenplätze bei Wahlen ist nur ein Aspekt
der zahlenmässigen Überlegenheit der
Männer in den Parteien. Selbst bei den
Sozialdemokraten, die seit der Gründung
ihrer Partei im Jahr 1874 den Frauen in

parteiinternen Fragen das Stimmrecht ge-
währt haben, wird die Erfahrung gemacht,
dass nur ganz junge Frauen sich sofort in
die Partei integrieren, während ältere die
Mitarbeit in der Frauengruppe vorziehen.
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Informative Tätigkeit
Eine Anzahl Jahresberichte gibt uns Ein-
blick in die praktische Arbeit einiger poli-
tischer Frauengruppen von Zürich. Obwohl
1972 in unserem Kanton kein Wahljahr und
somit politisch ein «ruhiges» Jahr war, zeu-
gen sie von emsiger Tätigkeit. Sie zeigen
auch, dass neben politischen häufig kul-
turelle Belange gepflegt werden.

Aus den zahlreich durchgeführten informa-
tiven Veranstaltungen greifen wir einige
heraus. Von der Frauengruppe der CVP
wurden die Sçhwangerschaftsunterbre-
chung, die aussterbenden Lebensmitteige-
Schäfte in den Quartieren und das Kon-
kubinatsverbot als Themen für Veranstal-
tungen gewählt. Auf dem Programm der
FdP Frauengruppe standen Referate über
die Anliegen der Neuen Linken und ihre
Anziehungskraft auf die Jungen, über die
Eindrücke einer Nationalrätin im eidgenös-
sischen Parlament, über Subversion und
Agitation und über die Wasserversorgung
der Stadt Zürich. Von der SP Frauengrup-
pe wurden die Themen «Nationaldienst für
Frauen», «Stundenabbau und Neukonzep-
tion im Handarbeitsunterricht», «der öf-
fentliche Verkehr», «die zukünftige Steuer-
Politik der SPS» und «immer mehr Gift in

den Lebensmitteln» aufgenommen. Die

Frauengruppe der SVP (früher BGB) orga-
nisierte eine dreiteilige Vortragsreihe über
Rechtsfragen im Alltag und eine Orientie-
rung über Rauschgifte. Zur eigenen Infor-
mation vor Abstimmungen wurden die po-
Müschen Orientierungsversammlungen der
Stadtpartei besucht. Alle diese Frauen-

gruppen luden zudem zu Betriebsbesichti-
gungen oder zeitkritischen Theaterauffüh-
rungen, zu Jahresausflügen oder Muse-
ums- und Ausstellungsbesuche ein.
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Arbeitsgruppen hinter den Kulissen
Politische Vorstösse werden von den
Frauengruppen im allgemeinen nicht un-
ternommen, doch werden viele solche Vor-
stösse angeregt. Arbeitsgruppen beschäfti-
gen sich mit einzelnen Problemen und
erarbeiten Vorschläge für deren Lösung.
Diese Anliegen werden der Partei oder
den Parlamentarierinnen aus den eigenen
Reihen unterbreitet. Einzig im Jahresbe-
rieht der CVP Frauengruppe wird über
Vorstösse bei Räten und Amtsstellen Re-
chenschaft abgelegt, Vorstösse, die zum
grössten Teil im Sand verliefen. Sie wur-
den vom Empfänger verharmlost, nicht von
nationalem Interesse betrachtet oder über-
haupt nicht beantwortet.
Für das Durchsetzen von politischen Anlie-
gen ist es von grösster Wichtigkeit, auf
allen Ebenen Kontakte mit Parlamentarie-
rinnen aufnehmen zu können, die sich mit
Überzeugung einer Sache annehmen. Wo
dieser Weg vorläufig noch nicht offen
steht, muss für Vorstösse eine möglichst
breite Basis gesucht werden. So haben
beispielsweise die lokalen Frauengruppen
der SVB Zusammenschlüsse auf eidgenös-
sischer und kantonaler Ebene gebildet,
um für ihre Anregungen bei den Paria-
mentariern grösseres Gewicht zu haben.
Die Feststellung im Jahresbericht der CVP
Frauengruppe: «Gerade unsere Arbeit be-
weist uns, wie notwendig die Frauengrup-
pe immer noch ist, um die berechtigten
Anliegen der Frauen zu Worte kommen zu
lassen, ja um sie überhaupt erst richtig
im Gespräch miteinander zu formulieren»,
gilt sicher für alle Gruppierungen. Je mehr
Frauen die Möglichkeit zu diesem Ge-
spräch nutzen, aktiv mitarbeiten und sich
in Behörden wählen lassen, desto grösser
wird die Aussicht auf Erfolg. M. B.

Weiterhin Diskriminierung
der Frau
«Am 7. Februar 1971 erhielten die Schwei-
zerfrauen das Stimm- und Wahlrecht. Ein
Meilenstein in der Geschichte der Frauen-
bewegung! Damit hat sich jedoch die
Stellung der Schweizerin nicht automatisch
verändert. Viel bleibt zu tun, bis die für sie
noch bestehenden Benachteiligungen be-
seitigt sein werden.» Mit diesen Worten
stellt die Genfer Vereinigung für Frauen-
rechte eine kleine, von ihr publizierte
Broschüre über Diskriminierungen und
Gesetzeslücken zum Nachteil der Frau vor.
Die in französischer Sprache verfasste
Publikation ist in einer Auflage von 4000
Exemplaren erschienen und wird vor allem
an die jungen, volljährig werdenden Gen-
ferinnen abgegeben. Vom Schweizerischen
Verband für Frauenrechte ist sie soeben
ins Deutsche übersetzt und in einigen
Punkten den deutschschweizerischen Ver-
hältnissen angepasst worden.
Die Broschüre ist in drei Teile gegliedert
und hält Benachteiligungen, die alle Frau-
en angehen, wie Ungleichheit in Bildung,
Beruf und Gesundheitswesen, und Diskri-
minierungen der alleinstehenden und ver-
heirateten Frau auseinander. Während die
Zurücksetzung der alleinstehenden Frau
auf einen Punkt beschränkt bleibt — auf
die Feststellung der Vaterschaft bei der
Geburt eines adsserehelichen Kindes —
ergibt sich für die verheiratete Frau ein
ganzer Katalog.
Es wird ausdrücklich festgehalten, dass
die Broschüre keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhebt. Sie möchte vor allem
zur Wachsamkeit aufrufen, damit nicht
durch neue Bestimmungen weitere Be-
nachteiligungen für die Frau entstehen
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